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Kundeninformationen  

Die nachfolgenden Kundeninformationen geben in übersichtlicher 
und knapper Form einen Überblick über die Identität des Versicherers 
und den wesentlichen Inhalt des Versicherungsvertrags. Massgebend 
für den Inhalt und den Umfang der sich aus dem Versicherungsver-
trag ergebenden Rechte und Pflichten sind ausschliesslich die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen (AVB). Die gegebenenfalls aus 
Gründen der besseren Lesbarkeit gewählte Verwendung der männli-
chen Form gilt auch für weibliche Personen. 

Wer ist der Versicherer? 

Versicherer ist die HanseMerkur International AG, Drescheweg 1, 
9490 Vaduz, Liechtenstein (nachfolgend HanseMerkur International 
genannt). Für weitere Informationen besuchen Sie die HanseMerkur 
International auf www.hansemerkur.ch.  

Geltende Versicherungsbedingungen 

Es handelt sich um eine Versicherung nach Art der Schadenversiche-
rung. Es gelten die AVB VB-RKS 2023-SFE62-CH. 

Wer ist der Versicherungsnehmer? 

Versicherungsnehmer ist die Person, die den Versicherungsvertrag 
mit der HanseMerkur International geschlossen hat und in der Versi-
cherungspolice als Versicherungsnehmer bezeichnet wird. 

Welche Personen sind versichert? 

Versichert ist bzw. sind die in der Versicherungspolice aufgeführte(n) 
Person(en) oder Personenkreise, die sich zu Ausbildungszwecken vo-
rübergehend in der Schweiz aufhalten und nach dem Bundesgesetz 
über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10) und der Verordnung 
über die Krankenversicherung (KVV, SR 832.102, Art. 2.4) von der Ver-
sicherungspflicht in der Schweiz befreit worden sind.  

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der 
Versicherungsschutz? 
 
Die versicherten Risiken sind zunächst Krankheit, Unfall und 
Mutterschaft. Es wird ein Versicherungsschutz zur Verfügung 
gestellt, der mit jendem des KVG grundsätzlich gleichwertig ist (KVG-
substituierende Versicherung). 

Neben der KVG-substituierenden Versicherung wird ein erweiterter 
Versicherungsschutz für Spitalbesuche, Rücktransporte, Telemedizin, 
Brillen und Kontaktlinsen, 24-Stunden-Helpline, Reiseschutz, 
Prüfungsschutz und Ticketschutz gewährt.    

Die Beträge und/oder die Höchstgrenzen sowie die Arten der Versi-
cherungsleistungen sind dem Versicherungsantrag, der Versiche-
rungspolice und den entsprechenden AVB zu entnehmen.  

Es handelt sich bei der Versicherung um eine Schaden- und nicht um 
eine Summenversicherung.  

Wie hoch ist die Prämie? 

Die Höhe der Prämie wird durch die Wahl des Versicherungsschutzes 
definiert und geht aus dem Versicherungsantrag und der Versiche-
rungspolice hervor. Dasselbe gilt für eventuelle Selbstbehalte oder 
Franchisen. Die genannten Prämien enthalten die aktuelle gesetzliche 
Stempelsteuer. 

Pflichten des Versicherungsnehmers und der Versicherten 

Die nachfolgende Aufzählung enthält nur die gebräuchlichsten Pflich-
ten. Weitere Pflichten ergeben sich aus den AVB und aus dem Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG, SR 221.229.1). 

Die versicherte Person hat die Pflicht, den Schaden möglichst gering 
zu halten und alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen Kostener-
höhung führen könnte. Bei Unsicherheiten ist die versicherte Person 
gehalten, Kontakt mit der HanseMerkur International aufzunehmen. 
Schäden sind schnellstmöglich anzuzeigen.  

Die zugestellte Schadenanzeige muss von der versicherten Person 
vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllt und unverzüglich an die 
HanseMerkur International zurückgesandt werden. Weitere von der 
HanseMerkur International angeforderte Belege sowie sachdienliche 
Auskünfte und Nachweise müssen in gleicher Weise zur Verfügung 
gestellt werden.  

Adressänderungen sind der Swisscare Switzerland AG (nachfolgend 
Swisscare genannt), die im Auftrag der HanseMerkur International tä-
tig ist, unverzüglich mitzuteilen. 

Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsvertrag? 

Der Vertrag beginnt an dem Datum, das auf dem Versicherungsan-
trag und auf der Versicherungspolice angegeben ist. Nach Ablauf der 
ersten Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag stillschweigend 
um jeweils ein Kalenderjahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien mit 
einer Frist von drei Monaten (30. September), zum Ende des Kalen-
derjahres schriftlich oder in Textform kündigt.  

Der Vertrag kann aus verschiedenen Gründen vorzeitig gekündigt 
werden. Diese Gründe ergeben sich aus den AVB.  

Die Kündigung der KVG-substituierenden Versicherung wird erst 
dann wirksam, wenn der Versicherte den Nachweis des neuen Versi-
cherers erbracht hat, so dass sich keine Deckungslücke ergibt. 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihren Antrag zum Abschluss des Vertrags oder die Erklä-
rung zu dessen Annahme in Schrift- oder anderer Textform widerru-
fen.  

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag beantragt oder angenommen hat. Die Frist 
ist eingehalten, wenn Sie am letzten Tag der Widerrufsfrist Ihren Wi-
derruf Swisscare, die im Auftrag der HanseMerkur International tätig 
ist, mitteilen oder Ihre Widerrufserklärung der Post übergeben. 

Wann muss der Schaden angezeigt werden? 

Die Schadenanzeige muss nach Kenntnis des Schadenfalls bei der 
HanseMerkur International schnellstmöglich eingereicht werden.  

Wie lange dauert der Versicherungsschutz? 

Die Pflicht von der HanseMerkur International zur Deckung der 
Krankheitskosten im Rahmen der KVG-substituierenden Versiche-
rung erlischt nach Beendigung des Versicherungsvertrags. Dies gilt 
ebenso für alle laufenden Behandlungen. Massgebend ist das Datum, 
an dem die Behandlung stattgefunden hat. 

Der erweiterte Versicherungsschutz deckt alle Schadenfälle, die sich 
während der Laufzeit des Versicherungsvertrags ereignen.  

Wie behandelt die HanseMerkur International Ihre Daten? 

HanseMerkur International erhebt personenbezogene Daten von 
Versicherten, soweit dies für die Durchführung des Versicherungsge-
schäfts erforderlich oder nützlich ist, insbesondere beim Vertragsab-
schluss und bei der Schadenbearbeitung. Die Datenerfassung und -
verarbeitung dient dem Versicherungsgeschäft, dem Marketing, dem 
Vertrieb, der Verwaltung, der Vermittlung von Produkten und Dienst-
leistungen und der Risikoabklärung sowie der Abwicklung von Versi-
cherungsverträgen und den damit verbundenen Nebengeschäften. 
Soweit rechtlich erforderlich, wird die Einwilligung des Versicherten 
eingeholt. Eine eingeholte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden.  

HanseMerkur International erhebt über den eigenen Facharzt beim 
medizinischen Personal im Fall von Krankheit, Unfall oder anderen 
Behandlungen personenbezogene Daten der Versicherten mit deren 
Einwilligung (siehe AVB).  

Zu den personenbezogenen Daten gehören Identifikations- und Kon-
taktinformationen sowie alle anderen von Ihnen oder Dritten im Rah-
men der Versicherung zur Verfügung gestellten Daten.  Im Wesentli-
chen werden folgende Datenkategorien verarbeitet: Daten von Inte-
ressenten, Kundendaten, Vertrags- und Schadendaten, gesundheits-
bezogene Daten, Daten von Geschädigten und Anspruchstellern so-
wie Inkassodaten. 

Die Daten werden nach den gesetzlichen Vorschriften physisch 
und/oder elektronisch erfasst, verarbeitet, gespeichert und gelöscht. 
Daten, die sich auf die Geschäftskorrespondenz beziehen, müssen 
mindestens 10 Jahre nach Beendigung des Vertrags aufbewahrt wer-
den, Schadendaten mindestens 10 Jahre nach Beendigung des Scha-
denfalls. 
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HanseMerkur International ist berechtigt, alle diese Daten im erfor-
derlichen Umfang an Mit- und Rückversicherer, Behörden, Versiche-
rungsgesellschaften und -institutionen, zentrale Informationssys-
teme der Versicherungsgesellschaften, andere Stellen innerhalb der 
Unternehmensgruppe, Kooperationspartner, Spitäler, Ärzte, externe 
Sachverständige und andere Beteiligte im In- und Ausland weiterzu-
geben und bei allen genannten Stellen Auskünfte einzuholen. Diese 
Berechtigung umfasst insbesondere die physische und/oder elektro-
nische Speicherung der Daten, die Verwendung der Daten für die Prä-
mienermittlung, die Risikoabklärung, die Bearbeitung von Versiche-
rungsfällen, die Missbrauchsbekämpfung, die Erstellung von statisti-
schen Auswertungen und innerhalb der Unternehmensgruppe, ein-
schliesslich der Kooperationspartner, auch für Marketingzwecke, ein-
schliesslich der Erstellung von Kundenprofilen, um dem Antragsteller 
individuelle Produkte anzubieten. 

HanseMerkur International gewährt insbesondere Swisscare Daten-
zugriff, soweit dies für die Erbringung der Dienstleistungen im Rah-
men der Durchführung der Versicherung erforderlich ist.   

Zur Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs muss 
unter Umständen auch Drittanbietern der IT-Dienste (IT-Dienstleis-
ter) Zugang gewährt werden, die möglicherweise aus dem EU-EFTA-
Raum oder aus einem anderen Land mit angemessenem Datenschutz 
auf die Daten zugreifen.  

Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung personenbezo-
gener Daten, das Recht auf Löschung im Rahmen unserer gesetzli-
chen Pflichten, das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. Sie haben das Widerspruchsrecht gegen die Ver-
arbeitung Ihrer Daten zu Marketingzwecken. Wenn wir Ihre Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie die Möglich-
keit, dem unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Umstände zu wi-
dersprechen. Sollten Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten widersprechen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Daten-
schutzbeauftragten. 

HanseMerkur International ist die Verantwortliche hinsichtlich der 
Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Versicherungsgeschäfts. 
Bei Fragen können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten 
wenden. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website.  

Beschwerde, Schlichtungsstelle, Aufsichtsbehörde 

Sie können sich mit einer Beschwerde direkt an die HanseMerkur In-
ternational AG, Drescheweg 1, 9490 Vaduz,  
E-Mail: lob-und-kritik@hansemerkur.ch wenden. Nähere Informatio-
nen zum Ablauf des Beschwerdeverfahrens finden Sie auf www.han-
semerkur.ch. 

Falls Sie Ihre Beschwerde nicht direkt an die HanseMerkur Internati-
onal richten möchten, können Sie diese auch von einer unabhängigen 
Stelle (Schlichtungsstelle) prüfen lassen. Personen mit Wohnsitz in 
der Schweiz können sich an den Ombudsmann der Privatversiche-
rung und der Suva, Postfach 1063, 8024 Zürich wenden. 

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechten-
stein, Postfach 279, Landstrasse 109, 9490 Vaduz, Liechtenstein 

Hiervon bleibt Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, unbe-
rührt. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 

Der Versicherungsschutz der HanseMerkur International AG (nach-
stehend HanseMerkur International genannt) ist durch die folgenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) definiert. 

A  Generelles 

Gestützt auf Art. 2 Abs. 4 der Verordnung vom 27. Juni 1995 über die 
Krankenversicherung (KVV) hat diese Versicherung zum Ziel, auslän-
dischen Personen, die sich zu Ausbildungszwecken vorübergehend in 
der Schweiz aufhalten, Versicherungsschutz bei Krankheit, Unfall und 
Schwangerschaft zu gewährleisten (KVG-substituierende Versiche-
rung). Dieser Versicherungsschutz beruht auf den Leistungen nach 
dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 
(KVG). 

Die Leistungen der KVG-substituierenden Versicherung werden 
durch den erweiterten Versicherungsschutz gemäss Abschnitt B2 der 
vorliegenden AVB ergänzt. 

1 Versicherte Personen 

Versichert sind die in der Versicherungspolice aufgeführten Perso-
nen. 

1.1 Die Versicherung hat ausschliesslich Gültigkeit für: 

 
- ausländische Personen, die sich zu Ausbildungszwecken 

vorübergehend in der Schweiz aufhalten, sofern sie nach 
dem KVG und den geltenden Verordnungen von der Versi-
cherungspflicht in der Schweiz befreit sind.  Damit eine 
Versicherung nach diesen AVB zulässig ist, muss der Ver-
sicherte seitens der zuständigen kantonalen Stelle von der 
KVG-Versicherungspflicht befreit werden. Ohne solche Be-
freiung entfaltet dieser Vertrag keinerlei Wirkung. Allen-
falls bereits bezahlte Prämien werden in diesem Fall zur 
Gänze zurückerstattet.    

- In den folgenden Bedingungen sind mit dem Begriff «Ver-
sicherter», insbesondere bezüglich der Pflichten, sowohl 
der Versicherte als auch der Versicherungsnehmer ge-
meint. 

2 Umfang der Versicherung 

Die Versicherung ist in der Schweiz gültig. 

Ausserhalb der Schweiz besteht Versicherungsschutz nur in Notfällen 
und maximal für das Doppelte der Kosten derselben Behandlung im 
Wohnkanton in der Schweiz. 

Tritt eine Krankheit oder ein Unfall in der Schweiz auf und der Versi-
cherte entscheidet sich für eine Behandlung im Ausland, ist der Ver-
sicherte verpflichtet, einen Antrag auf Übernahme der Heilungskos-
ten an die HanseMerkur International zu senden. Freiwillige Eingriffe 
im Ausland, die keine Notfälle sind, werden ohne vorherige schriftli-
che Zustimmung durch die HanseMerkur International nicht über-
nommen. 

3 Dauer, Verlängerung und Beendigung der Versi-
cherung 

Der Vertrag beginnt an dem Datum, das auf dem Versicherungsan-
trag und auf der Versicherungspolice angegeben ist. Nach Ablauf der 
ersten Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag stillschweigend 
um jeweils ein Kalenderjahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien un-
ter Einhaltung einer Frist von drei Monaten (30. September) zum 
Ende des Kalenderjahres schriftlich oder in Textform kündigt.  
 
Eine Kündigung der KVG-substituierenden Versicherung wird nur 
dann wirksam, wenn der Versicherte den Nachweis des neuen Versi-
cherers erbracht hat, so dass sich keine Deckungslücke ergibt. 
Der Vertrag kann aus folgenden Gründen vorzeitig gekündigt werden 
(ausserordentliche Kündigung): 

- nach einem Schadensfall, für den die HanseMerkur Internatio-
nal Zahlungen geleistet hat: Kündigung durch den Versiche-
rungsnehmer spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Mittei-
lung der Zahlung; der Versicherungsschutz endet 14 Tage nach 
Eingang der Kündigung, spätestens zum Monatsende. 

- im Falle einer Erhöhung der Prämien, der Franchise oder des 
Selbstbehalts durch die HanseMerkur International: durch den 
Versicherungsnehmer am Ende des Kalenderjahres, wenn die 
Kündigung schriftlich oder in Textform bis zum 30. November 
des laufenden Jahres erfolgt ist. Die Kündigung ist wirksam, so-
fern der Nachweis der neuen Versicherung ab dem 1. Januar des 
Folgejahres erbracht worden ist. Behördlich vorgeschriebene 
Anpassungen (wie zum Beispiel Änderungen der Prämien, der 
Selbstbehalte, der Franchisen, der Entschädigungsgrenzen, des 
Deckungsumfangs oder der Abgaben und Gebühren) bleiben 
im Falle einer durch Rechtsvorschriften geregelten Deckung 
vorbehalten. 

- im Fall, in dem der Versicherte die Schweiz endgültig verlässt: 
Der Vertrag muss auf das Wegzugsdatum gekündigt werden. 
Als Nachweis ist der Versicherte verpflichtet, eine Wegzugsbe-
stätigung oder Abmeldebestätigung der Einwohnergemeinde 
einzureichen; dieses Datum ist massgebend für das Ende des 
Versicherungsschutzes. Versicherte, die aufgrund der Art ihres 
Aufenthalts nicht bei einer Einwohnergemeinde gemeldet sind, 
müssen eine Kopie ihrer behördlichen Genehmigung oder Be-
stätigung des befristeten Aufenthalts vorlegen; das Datum des 
Fristablaufs ist massgebend für das Ende des Versicherungs-
schutzes.  

- im Fall, in dem der Versicherte bei der HanseMerkur Internati-
onal nicht mehr versicherungsberechtigt ist: Der Versicherte 
oder der Versicherungsnehmer muss einen Nachweis über das 
Ende der Versicherungsberechtigung und eine Versicherungs-
bestätigung des neuen schweizerischen obligatorischen Kran-
kenversicherers (Krankenkasse) einreichen, wonach die neue 
Versicherung am Ersten des Monats nach dem Ende dieses 
Versicherungsschutzes der HanseMerkur International be-
ginnt. 

- im Fall, in dem der Versicherte seinen Zivilstand oder seinen 
Aufenthaltsstatus geändert hat: Bei diesen Änderungen kann 
der Versicherte seine Versicherungsberechtigung verlieren. Er 
muss sich deshalb unverzüglich mit Swisscare Switzerland AG 
(nachfolgend Swisscare genannt) in Verbindung setzen und sie 
über derartige Änderungen informieren. 

Wird der Vertrag vorzeitig beendet, erstattet Swisscare die zu viel ge-
zahlten Prämien entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen. 

4 Zahlung und Änderung der Prämie, Tarifstufe 
oder Selbstbehalte 

Die Prämie ist immer im Voraus (vor Beginn des Versicherungszeit-
raums) zu bezahlen. Die Prämie kann in monatlichen, vierteljährlichen, 
halbjährlichen oder jährlichen Raten gezahlt werden. 

Die Prämien sind an dem auf der Rechnung angegebenen Datum fäl-
lig. Wird die Prämie nicht zum jeweiligen Fälligkeitstermin gezahlt, 
sendet Swisscare dem Versicherungsnehmer bzw. Versicherten auf 
seine Kosten eine schriftliche Mahnung, mit welcher er aufgefordert 
wird, die Zahlung innerhalb von 14 Tagen vorzunehmen, und in wel-
cher er auf die Folgen eines Versäumnisses hingewiesen wird. Bleibt 
diese Mahnung ohne Wirkung, kann der Versicherungsschutz unter 
Einbehalt einer Kündigungsfrist von 4 Wochen schriftlich oder in ei-
ner anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, gekün-
digt werden. Während der Kündigungsfrist bleibt die Leistungspflicht 
der HanseMerkur International sowie die Zahlungspflicht des Versi-
cherungsnehmers bzw. Versicherten bestehen. Die HanseMerkur In-
ternational muss die Beendigung des Versicherungsvertragsverhält-
nisses der nach dem kantonalen Recht zuständigen Behörde melden. 
Im Falle von Mahnungen und Betreibungen erhebt Swisscare fol-
gende Gebühren: 

- gesetzliche Mahnung: CHF 20.–; 
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- Einleitung der Betreibung (zuzüglich behördlicher Betrei-
bungskosten und Gerichtskosten): CHF 50.–; 

- Löschung einer Betreibung: CHF 80.– (die Löschung wird nur 
vorgenommen, wenn alle offenen Beträge inklusive der anste-
henden Löschungskosten beglichen sind). 

Die HanseMerkur International kann Prämien, Selbstbehalte und 
Franchisen auf der Grundlage der Kostenentwicklung und Änderun-
gen der geltenden Rechtsvorschriften anpassen. Die Änderungen gel-
ten immer ab Beginn des Kalenderjahres, das auf das Jahr, in welchem 
die Änderungen mitgeteilt wurden, folgt. 

Die HanseMerkur International muss den Versicherten bzw. Versiche-
rungsnehmer spätestens 30 Tage vor Ablauf des laufenden Kalender-
jahres über die neuen Bestimmungen der AVB informieren.  
 
Wird der Versicherungsvertrag nicht vor Ende des laufenden Kalen-
derjahres gekündigt, so gelten die neuen Prämien, jährlichen Franchi-
sen, Selbstbehalte und/oder Bedingungen als vom Versicherten bzw. 
Versicherungsnehmer angenommen. 
 
Um die Tarifstufe (ESSENTIAL, SUPERIOR) oder die Höhe der jährli-
chen Franchise zu ändern, muss der Versicherte bzw. Versicherungs-
nehmer seine Änderungswünsche bis zum 30. September mitteilen, 
damit die Änderung zum 1. Januar des Folgejahres in Kraft tritt. 

5 Pflichten des Versicherten/Versicherungsneh-
mers 

Der Versicherungsnehmer und der Versicherte haben vor und nach 
einem Schadenfall alle Massnahmen zu ergreifen, die zur Vermeidung 
oder Minderung der Folgen und zur Klärung der Schadenumstände 
beitragen können. 

Wenn der Versicherte einen Anspruch auf Erstattung der medizini-
schen Kosten oder auf Leistungen des erweiterten Versicherungs-
schutzes geltend machen möchte, muss er HanseMerkur Internatio-
nal alle Dokumente, Berichte, ärztlichen Bescheinigungen, Rechnun-
gen und Quittungen (nicht abschliessend) sowie die Kontodaten 
(IBAN des Bank- oder Postkontos) zur Verfügung stellen. 

Änderungen der Adresse, des Status der Aufenthaltsbewilligung, des 
Familienstands oder Todesfälle müssen Swisscare innerhalb von 30 
Tagen mitgeteilt werden. Anderslautende Bestimmungen bleiben 
vorbehalten. Bei Verspätungen oder Versäumnissen behält sich die 
HanseMerkur International das Recht vor, die entstandenen Kosten 
zurückzufordern. 

Der Versicherte ermächtigt ausdrücklich das gesamte medizinische 
Personal, das ihn bei einer Krankheit, einem Unfall oder bei anderen 
Gelegenheiten behandelt hat, dem Facharzt der HanseMerkur Inter-
national alle Informationen zu erteilen, die zur Beurteilung der Scha-
densfolgen erforderlich sind. Zu diesem Zweck entbindet der Versi-
cherte die medizinischen Fachpersonen von ihrer beruflichen Schwei-
gepflicht. 

Die HanseMerkur International behält sich das Recht vor, auf eigene 
Kosten die Meinung von Ärzten oder Spezialisten ihrer Wahl einzuho-
len, um den Gesundheitszustand oder die Arbeitsfähigkeit des Versi-
cherten zu beurteilen. Der Versicherte muss sich diesen medizini-
schen Gutachten unterziehen, um die Stellung einer Diagnose zu er-
möglichen und seinen Leistungsanspruch zu klären. 

6 Leistungsansprüche, die von Dritten für densel-
ben Schadenfall gewährt werden 

Die Versicherungsleistungen der vorliegenden AVB sind subsidiär zu 
allen anderen Ansprüchen aus ausländischen Sozial- und Privatversi-
cherungen, insbesondere der obligatorischen ausländischen Pflege-
versicherungen. Bei Überversicherung (Doppel- oder Mehrfachversi-
cherungen) sind die Leistungen aus den vorliegenden AVB subsidiär 
zu etwaigen Ansprüchen gegenüber Dritten für denselben Schaden-
fall. Es besteht im entsprechenden Umfang keine Versicherungsde-
ckung. Enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der 
Haftpflichtversicherung auch eine Subsidiaritätsklausel, so sind die 
Regeln der Überversicherung des VVG anwendbar. 

Bei Eintritt des versicherten Ereignisses tritt die HanseMerkur Inter-
national im Umfang und zum Zeitpunkt ihrer Leistung für die von ihr 
gedeckten gleichartigen Schadenposten in die Rechte des Versicher-
ten ein. Der Versicherte hat alle erforderlichen Dokumente auszufer-
tigen und sämtliche notwendigen Handlungen vorzunehmen, um 
diese Rechte zu sichern und der HanseMerkur International zur wirk-
samen Geltendmachung dieser Rechte zu verhelfen. Die HanseMer-
kur International ist nicht an die zwischen dem Versicherten und dem 
haftbaren Dritten getroffenen abweichenden Vereinbarungen gebun-
den. 

7 Definitionen 

Notfall 

Ein Notfall ist jede unvorhergesehene medizinische Behandlung, die 
eine sofortige ärztliche Behandlung erfordert und bei der der Versi-
cherte nicht warten kann, um zwecks Behandlung in die Schweiz zu-
rückzukehren. 

Unfall 

Unfall ist die plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung 
eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf den menschlichen Kör-
per, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat. 

Krankheit 

Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit, die nicht Folge eines Unfalls ist und die eine 
medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert oder die eine 
Arbeitsunfähigkeit oder zwingende Reiseunfähigkeit zur Folge hat. 

Franchise 

Franchise sind die Kosten, die der Versicherungsnehmer an sämtli-
chen Gesundheitsleistungen im Rahmen der KVG-substituierenden 
Versicherung pro Jahr selbst übernehmen muss. Es handelt sich also 
um zusätzliche Kostenbeteiligungen neben der monatlich anfallenden 
Prämienzahlung an den Versicherer. Sie werden aber nur in einem 
Leistungsfall fällig. Die für den Versicherungsvertrag gültige Fran-
chise kann der Police entnommen werden. 

Selbstbehalt 

Der Selbstbehalt wird fällig, sobald die Franchise während eines Jah-
res ausgeschöpft ist. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt der Versi-
cherte zehn Prozent seiner Behandlungskosten, jedoch höchstens 
700 Franken pro Jahr. Dieser Selbstbehalt ist unabhängig von der 
Höhe der gewählten Franchise. 

Preventive Medical check-up without medical indication 

Vorsorgeuntersuchungen im Sinne dieser Bedingung dienen der 
Früherkennung und Vorbeugung (Prophylaxe) von Erkrankungen 
oder Gesundheitsschäden und bedürfen als solche keiner vorherge-
henden medizinischen Indikation. 

8 Verjährung und Verwirkung 

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 5 Jahren 
nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet. 

Lehnt die HanseMerkur International die Entschädigungsforderung 
ab, muss sie der Anspruchsberechtigte innert 1 Jahr nach Ablehnung 
gerichtlich geltend machen, andernfalls er seine Rechte verliert (Ver-
wirkung). 

9 Beschwerden 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch die HanseMer-
kur International nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, kann sich der Versicherungs-
nehmer jederzeit an die interne Beschwerdestelle der HanseMerkur 
International wenden. 
 
HanseMerkur International AG, 
Beschwerdemanagement, 
Drescheweg 1, 9490 Vaduz 
E-Mail: lob-und-kritik@hansemerkur.ch.  
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Nähere Informationen zum Ablauf des Beschwerdeverfahrens sind im 
Internet unter www.hansemerkur.ch ersichtlich. 
 
Falls der Versicherungsnehmer mit der Entscheidung nicht zufrieden 
ist oder eine Verhandlung einmal nicht zu dem gewünschten Ergebnis 
geführt hat, stehen ihm insbesondere die nachfolgenden Beschwer-
demöglichkeiten offen. 

9.1 Schlichtungsstellen 

Versicherungsnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz können sich an 
folgende Schlichtungsstelle wenden: 

 
Ombudsmann der Privatversicherung und der Suva,  
Postfach 1063, 8024 Zürich  
Internet: www.versicherungsombudsman.ch 

9.2 Versicherungsaufsicht 

Falls der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch die Hanse-
Merkur International nicht zufrieden ist oder Meinungsverschieden-
heiten auftreten, kann er sich auch an die zuständige Aufsichtsbe-
hörde wenden: 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Postfach 279, Landstrasse 
109, 9490 Vaduz, Liechtenstein 
Internet: www.fma.li 
 
Die FMA ist keine Schiedsstelle und kann einzelne Streitfälle nicht 
verbindlich entscheiden. 

9.3 Rechtsweg 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt von den vor-
gängig aufgeführten Beschwerdemöglichkeiten unberührt. 

10 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

10.1 Klagen gegen die HanseMerkur International können beim 
Gericht am Sitz der Gesellschaft oder am schweizerischen 
Wohnort der versicherten oder anspruchsberechtigten Per-
son eingereicht werden.  

10.2 Der Vertrag untersteht ausschliesslich schweizerischem 
Recht, insbesondere dem VVG und betrifft überwiegend die 
Leistungen des KVG und den dazugehörenden Verordnun-
gen. 

11 Zusätzliche Bestimmungen 

Unrechtmässig von der HanseMerkur International erhaltene Zahlun-
gen müssen innerhalb von 30 Tagen an die HanseMerkur Internatio-
nal zurückbezahlt werden, einschliesslich aller Kosten, die der Hanse-
Merkur International dadurch entstanden sind. 
 
Wenn Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Schweiz, die auf die Vertragsparteien anwendbar sind, dem Ver-
sicherungsschutz entgegenstehen, besteht kein Versicherungs-
schutz. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktio-
nen bzw. Embargos, die durch die Vereinten Nationen, die Europäi-
sche Union oder die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erlassen 
werden, soweit diese nicht schweizerischen Rechtsvorschriften ent-
gegenstehen. 

Im Falle von Zweifeln über die Auslegung und den Inhalt der AVB ist 
die englische Fassung massgebend. Der Versicherte willigt ein, dass 
Vertragsunterlagen und sonstiger Schriftverkehr in unverschlüsselter 
Form als Standard-E-Mail an seine im Antrag angegebene E-Mail-Ad-
resse übersendet werden. 

B 1 KVG-substituierende Versicherung 

1 Umfang und Dauer der Leistungen 

Der Versicherte hat die freie Wahl der Ärzte und Spitäler unter den 
nach KVG anerkannten Leistungserbringern, die zur Erbringung der 
notwendigen Leistungen bei Krankheit, Unfall oder Mutterschaft in 
der Schweiz zugelassen sind. 
Im Falle einer stationären Behandlung übernimmt HanseMerkur In-
ternational die Kosten für einen Aufenthalt auf der allgemeinen Sta-
tion in der Schweiz. 
 
Für eine Deckung im Rahmen der KVG-substituierenden Versiche-
rung müssen die Leistungen in Übereinstimmung mit Art. 32 Abs. 1 
und Art. 56 KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein. 
 
Die Pflicht der HanseMerkur International zur Deckung der Krank-
heitskosten erlischt nach Beendigung des Versicherungsvertrags. 
Dies gilt ebenso für alle laufenden Behandlungen. Massgebend ist das 
Datum, an dem die Behandlung stattgefunden hat. 
 
Nachdem der Versicherungsvertrag in Kraft getreten ist und der Ver-
sicherte Anspruch auf die Leistungen hat, werden die Leistungen 
chronologisch nach dem Datum der Behandlung ausgezahlt. 

2 Versicherungsleistungen und Selbstbehalt 

Der Umfang der Leistungen bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft 
richtet sich nach dem KVG und seinen Ausführungsverordnungen, 
insbesondere der Verordnung über Leistungen in der Krankenversi-
cherung (KLV; SR 832.112.31). Die HanseMerkur International verzich-
tet auf sämtliche mit dem KVG nicht in Vereinbarung zu bringende 
Ausschlüsse oder Einschränkungen von Leistungen, Versicherungs-
summen sowie Warte- und Endfristen. 
 
Bei den Leistungen der KVG-substituierenden Versicherung handelt 
es sich um gleichwertige Leistungen und nicht um Komplementärleis-
tungen.  Die Versicherungsleistungen, die ergänzend sind, sind als 
komplementär zu betrachten; sie lehnen sich nicht an das KVG an und 
unterstehen ausschliesslich dem VVG. 
 
Die Leistungen der KVG-substituierenden Versicherung können ge-
gebenenfalls erweitert werden. Die verschiedenen Leistungen der 
Produktvarianten ESSENTIAL und SUPERIOR sind im Abschnitt C in 
der Leistungsübersicht aufgeführt. 
 
Die Versicherungsleistungen unterliegen einer jährlichen Franchise 
(ein fester Betrag pro Kalenderjahr) und einem Selbstbehalt von 10 % 
bis zu CHF 700.– pro Kalenderjahr. Die Höhe der jährlichen Franchise 
ist auf der Versicherungspolice angegeben. 

 
 

B 2 Erweiterter Versicherungsschutz 

Die KVG-substituierende Versicherung wird durch den nachfolgen-
den Versicherungsschutz erweitert. Die maximalen Versicherungs-
summen für die folgenden Leistungen sind auf der Versicherungspo-
lice und in der nachstehenden Leistungsübersicht in Abschnitt C an-
gegeben. 

1 Spitalbesuch durch ein Familienmitglied 

Muss der Versicherte länger als sieben Tage in einem Schweizer Spi-
tal bleiben, übernimmt HanseMerkur International die Kosten für die 
Reise eines Familienmitglieds zum Krankenbett des Versicherten 
(Flug in der Economy-Klasse/Hotel mittlerer Preisklasse). 
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2 Rückkehr ins Heimatland (Krankenrücktrans-
port) 

Kann der Versicherte sein Studium in der Schweiz wegen einer Krank-
heit oder Verletzung nicht fortsetzen, übernimmt HanseMerkur Inter-
national die Kosten 

- für einen medizinisch betreuten Rücktransport zum nächstge-
legenen geeigneten Spital im Heimatland des Versicherten, so-
fern der Rücktransport medizinisch sinnvoll und vertretbar ist; 

- für die Rückreise in das Heimatland des Versicherten. 

Über die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit, die Art und den Zeitpunkt 
der Gewährung dieser Leistungen entscheiden ausschliesslich die 
Ärzte der HanseMerkur International. 
 
Im Falle des Todes des Versicherten übernimmt HanseMerkur Inter-
national die Kosten für die Rückführung des Sarges oder der Urne in 
das Heimatland des Versicherten. 

3 Telemedizin 

Die HanseMerkur International übernimmt die Kosten für telemedizi-
nische Beratung einer versicherten Person zu 100%. 

4 Brillen und Kontaktlinsen 

Die HanseMerkur International bezahlt für Sehhilfen, wie z.B. Brillen-
gläser und Kontaktlinsen, wenn sich die Sehstärke um mindestens 0,5 
Dioptrien verändert hat. Zu diesem Zweck muss sich der Versicherte 
einem Sehtest unterziehen, der von einem Augenarzt oder Optiker 
durchgeführt wird, und HanseMerkur International die entsprechen-
den Unterlagen übermitteln. 

5 24-Stunden-Helpline 

In Notfällen wenden Sie sich bitte an die 24-Stunden-Helpline unter 
der Nummer +41 43 550 21 00 Sie steht Ihnen Tag und Nacht (auch 
an Sonn- und Feiertagen) zur Verfügung. 
 
Die 24-Stunden-Helpline berät Sie über die zu ergreifenden Massnah-
men, organisiert die notwendige Hilfe und hilft Ihnen bei der Suche 
nach einem geeigneten Arzt oder Spital. 
 
Bei Diebstahl oder Verlust von Kreditkarten und Mobiltelefonen un-
terstützt die 24-Stunden-Helpline die Organisation (aber nicht die 
Kosten) für die entsprechende Sperrung. 

6 Reiseschutz 

Die HanseMerkur International erstattet die nachweislich entstande-
nen Stornokosten (exkl. Sicherheitsgebühr und Flughafengebühren), 
wenn der Versicherte die gebuchte Reise für seinen Aufenthalt in der 
Schweiz infolge unvorhergesehener Krankheit oder Verletzung nicht 
antreten kann, sofern ein solches Ereignis nach Abschluss der Versi-
cherung und nach Buchung der Reise eintritt. 

Bei Raub, Diebstahl, Verlust oder Abhandenkommen des Personal-
ausweises oder des Reisepasses zahlt die HanseMerkur International 
der versicherten Personen die Wiederbeschaffungskosten maximal 
bis zur vereinbarten Versicherungssumme.  

7 Prüfungsschutz 

Kann der Versicherte aufgrund einer unvorhergesehenen Krankheit 
oder einer Verletzung nicht an einer Abschlussprüfung zur Erlangung 
des angestrebten Diploms teilnehmen, erstattet die HanseMerkur In-
ternational die erhobene Prüfungsgebühr maximal bis zur vereinbar-
ten Versicherungssumme, um innerhalb eines Jahres die gleichwer-
tige Prüfung an einer international anerkannten Institution wiederho-
len zu können. 
 
Nicht versichert sind Ermüdungs- und Erschöpfungszustände, nervli-
che, psychische und psychosomatische Störungen. 

8 Ticketschutz 

Kann der Versicherte aufgrund einer unvorhergesehenen Krankheit 
oder einer Verletzung nicht an einer Veranstaltung teilnehmen, erhält 
der Versicherte den Ticketpreis maximal bis zur vereinbarten Versi-
cherungssumme erstattet.  

9 Ausschlüsse 

Im Rahmen des erweiterten Versicherungsschutzes (B 2) besteht in 
den folgenden Fällen kein Versicherungsschutz: 

9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die verursacht 
werden durch  

- Missbrauch von Alkohol, Drogen oder Medikamenten und 
dessen Folgen; 

- Suizid oder versuchten Suizid und dessen Folgen; 

- Teilnahme an Streiks oder Unruhen; 

- Teilnahme an Wettfahrten und Trainings mit Motorfahrzeu-
gen oder Booten; 

- aktive Teilnahme an Wettkämpfen von Sportorganisationen 
und das dazugehörige Training; 

- Teilnahme an professionellen oder halbprofessionellen 
Sportveranstaltungen zur Erzielung von Höchstgeschwindig-
keiten. 

9.2 Weiter vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Schä-
den, die verursacht werden durch 

- Teilnahme an gewagten Handlungen, bei denen sich die ver-
sicherte Person wissentlich einer Gefahr aussetzt; 

- grobfahrlässige oder vorsätzliche Handlungen bzw. Unterlas-
sungen der versicherten Person; 

- Begehung oder versuchte Begehung von Verbrechen, Verge-
hen, Übertretungen oder Straftaten bzw. die wissentliche 
Verletzung von Rechtsvorschriften durch die versicherte Per-
son; 

- arglistige Täuschung; zudem kann der Versicherer bei betrü-
gerischer Begründung des Versicherungsanspruchs im Sinne 
von Art. 40 VVG den Vertrag kündigen; 

- Versicherungsfälle, die während einer Expedition entstehen, 
sofern nicht anders vereinbart. 

9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die zum 
Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses bzw. Reiseantritts 
bereits eingetreten waren oder von denen bei Reiseantritt 
feststand, dass sie bei planmässiger Durchführung der Reise 
stattfinden mussten. Dies gilt auch für vorvertragliche Leiden. 

9.4 Soweit nicht anders geregelt, besteht kein Versicherungs-
schutz für Schäden durch Epidemien, Pandemien, Kriege, Bür-
gerkriege, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, Streiks, 
ionisierende Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes 
(StSG) in der jeweils geltenden Fassung, radioaktive Strah-
lung, Beschlagnahmungen, Entziehungen oder sonstige Ein-
griffe von hoher Hand. Des Weiteren besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden, die durch Gewalttätigkeiten anläss-
lich einer öffentlichen Versammlung oder Kundgebung 
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entstehen, sofern Sie oder andere versicherte Personen aktiv 
daran teilnehmen. Die HanseMerkur International leistet nicht 
für Ereignisse auf Reisen, die trotz Reisewarnung des Eidge-
nössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) der Schweiz gebucht, angetreten oder nicht unverzüg-
lich abgebrochen werden. 

9.5 Soweit nicht ausdrücklich mitversichert, leistet die HanseMer-
kur International nicht für Schäden, die mittelbar oder unmit-
telbar auf Naturkatastrophen, seismische Phänomene oder 
Witterungseinflüsse zurückzuführen sind. 

9.6 Entgangene Urlaubsfreuden werden nicht entschädigt. 

9.7 Kosten für ärztliche Gutachten, Atteste und Pflegepersonal 
werden nicht erstattet. 

9.8 Kosten für Verpflegung, Arbeitsausfall und sonstige Vermö-
gensschäden werden nicht erstattet. 

9.9 Nicht versichert sind Umtriebe, die mit einem versicherten Er-
eignis in Zusammenhang stehen, zum Beispiel Kosten für die 
Wiederbeschaffung der versicherten Sachen oder polizeiliche 
Zwecke.  
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C  Übersicht der Leistungen 

Krankenversicherung für ausländische Studierende in der Schweiz 

Ausländische Studierende, Akademiker, Praktikanten und Au-pairs 

 

 

 

 

 ESSENTIAL SUPERIOR 

Stationäre Behandlungen   

Schweiz (Allgemeine Abteilung) KVG KVG 

Weltweit  KVG KVG 

   

Ambulante Behandlungen   

Spital KVG KVG 

Allgemeinmedizin KVG KVG 

Psychiatrie (stationär / ambulant) KVG KVG 

Psychologie KVG  KVG 

Facharzt KVG KVG 

Vorsorgeuntersuchung ohne medizinische Indikation¹ - 1x jährlich 

   

Schwangerschaft und Geburt   

Schwangerschaft KVG KVG 

Geburt  KVG KVG 

Geburtsvorbereitungskurse max. 150 CHF max. 300 CHF 

Übliche Schwangerschaftsuntersuchungen 7x 9x 

Geburtshilfliche Ultraschalluntersuchung 2x 4x 

   

Medikamente    

Verschreibungspflichtige Medikamente KVG KVG 

Alternative Medizin KVG KVG 

Beitrag zu Medikamenten, die bei Swissmedic registriert, aber nicht 
durch das KVG gedeckt sind 

- 
50%,  

max. 100 CHF 

Beitrag zu Impfungen, die nicht durch das KVG gedeckt sind - 
50%, 

max. 50 CHF 

Beitrag zu alternativen Behandlungen, die nicht durch das KVG ge-
deckt sind 

- 
50%, 

max. 200 CHF 

   

Notfallbehandlungen (stationär / ambulant)    

Behandlungen in Notfällen (stationär / ambulant) Weltweit Weltweit 
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Zahnbehandlungen   

Unfall 
Schmerzstillende Zahnbehandlungen bei Zahnersatz-Unfällen 

KVG KVG 

Erkrankung 
Schmerzstillende Zahnbehandlungen bei Zahnersatz 

KVG KVG  

Erkrankung  
Schmerzstillende Zahnbehandlungen bei Zahnersatz, welche 
nicht von der KVG gedeckt sind 

- 
50%  

max. 500 CHF 

Beitrag zur Zahnkontrolle / Hygiene 0% 
50%, 

max. 200 CHF 

Beitrag zu Röntgenaufnahmen, Füllungen und Extraktionen, wenn 
diese nicht auf eine der in der KLV aufgeführten Krankheiten zu-
rückzuführen sind 

0% 
50%, 

max. 200 CHF 

   

Krankentransport & Rettung   

Ambulanz und Krankentransport 
50%, 

max. 500 CHF 
50%, 

max. 1’000 CHF 

Rettung 
50%, 

max. 5’000 CHF 
50%, 

max. 15’000 CHF 

   

Spitalbesuch eines Familienmitglieds   

Flug in der Economy-Klasse, Hotel der mittleren Preisklasse 0% max. 5’000 CHF 

   

Rückkehr ins Heimatland   

Repatriierung max. 30’000 EUR max. 30’000 EUR 

Überführung der sterblichen Überreste 0% 100% 

   

Brillen und Kontaktlinsen   

Brillen und Kontaktlinsen 
 max.100 CHF, 

alle 3 Jahre 
max. 150 CHF, 

alle 2 Jahre 

   

Reiseschutz   

Reiseannullierung max. 200 CHF max. 1’000 CHF 

Wiederbeschaffung von Reisepass und Personalausweis max. 100 CHF max. 200 CHF 

   

Schutz bei Prüfungen   

Prüfungsgebühr max. 300 CHF max. 1’000 CHF 
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Schutz bei Veranstaltungen   

Kosten der Veranstaltung 
max. 100 CHF 

jährlich 
max. 100 CHF 

jährlich 

   

Telemedizin   

Telemedizin 3x jedes Jahr 5x jedes Jahr 

   

24-Stunden Hotline   

Hilfe bei der Wahl eines Arztes und eines Spitals 100% 100% 

Unterstützung bei Handy- und Kreditkartensperrung 100% 100% 

 
 
¹ Definition siehe A 7. 
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D Datenschutz Swisscare 

In Übereinstimmung mit Art. 13 Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) informieren wir Sie darüber, wie Ihre personenbezogenen 
Daten im Rahmen unserer Dienstleistungen verarbeitet werden. 

Swisscare Switzerland AG 

Swisscare ist der Versicherungsvermittler und der Kundenbetreuer 
Ihres Versicherungsprodukts. Unsere registrierte Vertretung in der 
EU/EFTA nach Art. 27 DSGVO lautet wie folgt: 

Swisscare Services Ltd.  
Alte Landstrasse 6 
6496 Balzers 
LIECHTENSTEIN 
 
Der Datenschutzbeauftragte ist unter der vorstehenden Adresse mit 
dem Zusatz «Datenschutzbeauftragter» oder per E-Mail unter 
dpo@swisscare.com zu erreichen. 

1 Warum verarbeiten wir Ihre Daten? Was ist die 
Rechtsgrundlage? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit der DSGVO und den im Fürstentum Liechtenstein geltenden ört-
lichen Datenschutzbestimmungen, nämlich dem Datenschutzgesetz 
und der Datenschutzverordnung. 

Wenn Sie Ihren Versicherungsantrag einreichen, benötigen wir be-
stimmte Informationen, um mit Ihnen einen Vertrag abschliessen zu 
können. Wenn Sie sich für den Abschluss eines Versicherungsvertrags 
mit uns entscheiden, verarbeiten wir Daten für den Abschluss und die 
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses, zum Beispiel für die 
Rechnungsstellung oder zur Prüfung Ihrer Anspruchsberechtigung. 

Ohne diese persönlichen Daten können wir kein Vertragsverhältnis 
mit Ihnen abschliessen. Aus diesem Grund basieren die von uns be-
nötigten Informationen auf Art. 6 Abs. 1 Bst. b (zur Vertragserfüllung 
erforderlich) und c (zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung), 
zum Beispiel aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften, sozialversiche-
rungs- und krankenversicherungsrechtlicher Vorschriften, gesell-
schaftsrechtlicher Vorschriften und Compliance-Verpflichtungen.  
Aufgrund dieser Vorschriften und gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten ist eine Löschung bestimmter personenbezogener Daten erst 
nach Ablauf dieser gesetzlichen Aufbewahrungsfristen möglich. 

Die Datenverarbeitung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Bst. f (berechtigte 
Interessen) ist auf 

Folgendes zurückzuführen:  

- IT-Sicherheit und -Betrieb 

- Prävention von Versicherungsbetrug 

- Vermarktung unserer eigenen  

Versicherungsprodukte und -dienstleistungen   

2 Gesundheitsbezogene Daten 

Swisscare verarbeitet keine gesundheitsbezogenen Daten im Zu-
sammenhang mit Ansprüchen. Die alleinige Verantwortung liegt 
beim Versicherer, in diesem Fall bei HanseMerkur International. 
Wenn wir gesundheitsbezogene Daten erhalten, informieren wir den 
Absender und löschen sie anschliessend unwiderruflich. 

3 Dritte, die Ihre Daten erhalten 

Ihre Daten werden auf der Grundlage des von Ihnen abgeschlosse-
nen Vertrags an den Versicherer (HanseMerkur International) in der 
Schweiz übermittelt. Wir sind berechtigt, Ihre Daten an Behörden 
weiterzugeben, die sich mit der Gültigkeit Ihrer Versicherung und 
der Befreiung von der Krankenversicherungspflicht befassen, sowie 
an andere Versicherer und Rückversicherer. Zur Aufrechterhaltung 
der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs müssen wir unter Umständen 
auch Drittanbietern unserer IT-Dienste Zugang gewähren, die mög-
licherweise aus dem EU-/EFTA-Raum oder aus einem Drittland auf 
unsere Daten zugreifen. 

 Zur Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten ist es möglich, dass wir 
Ihre personenbezogenen Daten auch an staatliche Behörden (Fi-
nanzbehörden, Strafverfolgungsbehörden) übermitteln müssen. 

4 Aufbewahrung von Daten 

Wir bewahren Ihre Personendaten auf, bis Ansprüche gegen unser 
Unternehmen verjährt sind (Aufbewahrungsfrist zwischen 5 und 30 
Jahren) und wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (zum Beispiel 
aufgrund des Versicherungsvertragsgesetzes, Obligationenrechts). 

5 Rechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung personenbe-
zogener Daten, das Recht auf Löschung im Rahmen unserer gesetz-
lichen Pflichten, das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit. 

Sie haben das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Da-
ten zu Marketingzwecken. Unsere Kunden haben die Möglichkeit, 
sich selbständig von unserem Newsletter abzumelden. Wenn wir Ihre 
Daten zur Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten, haben Sie 
die Möglichkeit, dem unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Um-
stände zu widersprechen. 

Sollten Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wider-
sprechen wollen, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbe-
auftragten. 

 


